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ÜBERSICHTSKARTE       Maßstab  1 : 5000

Der Rat der Gemeinde Essen (Oldb.) hat in seiner Sitzung am 19.12.2011 dem Entwurf
des Bebauungsplanes und der Begründung einschließlich Umweltbericht zugestimmt und
die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 28.01.2012 ortsüblich bekannt
gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung einschließlich Umweltbericht
haben vom 08.02.2012 bis 07.03.2012 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Essen (Oldb.), den 07.05.2012

                                                                               ..................................................
                                                                                              Bürgermeister

Der Verwaltungsausschuss / Rat der Gemeinde Essen (Oldb.) hat in seiner Sitzung am
............................... dem geänderten Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung
einschließlich Umweltbericht zugestimmt und die eingeschränkte Beteiligung gemäß § 4 a
Abs. 3 BauGB beschlossen.
Den Beteiligten wurde vom ................................. bis ................................. Gelegenheit zur
Stellungnahme gegeben.

Essen (Oldb.), den ..........................
                                                                               ..................................................
                                                                                              Bürgermeister

Der Rat der Gemeinde Essen (Oldb.) hat den Bebauungsplan nach Prüfung der Stellung-
nahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 07.05.2012 als Satzung
(§ 10 BauGB) sowie die Begründung einschließlich Umweltbericht beschlossen.

Essen (Oldb.), den 07.05.2012

                                                                               ..................................................
                                                                                              Bürgermeister

Der Satzungsbeschluss wurde gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich am 13.07.2012
in der Münsterländischen Tageszeitung bekannt gemacht.

Der Bebauungsplan ist damit am 13.07.2012 rechtsverbindlich geworden.

Essen (Oldb.), den 13.07.2012

                                                                               ..................................................
                                                                                              Bürgermeister

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes sind Verletzungen von
Vorschriften gemäß § 215 BauGB in Verbindung mit § 214 Abs. 1 - 3 BauGB gegenüber
der Gemeinde  nicht  geltend gemacht worden.

Essen (Oldb.), den ..........................

                                                                               ..................................................
                                                                                              Bürgermeister

gez.  Gieselmann

L.S. gez.  Kettmann

Planzeichenerklärung
Festsetzungen des Bebauungsplanes
Gemäß Planzeichenverordnung 1990 und der Baunutzungs-
verordnung i.d.F. vom 23.01.1990 (BGBl.  S. 132)

                                   Verfahrensvermerke

Der Rat der Gemeinde Essen (Oldb.) hat in seiner Sitzung am 14.03.2011 die
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 22 c " Gewerbegebiet Osteressen " beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in der zur Zeit gültigen Fassung
am 07.04.2011 ortsüblich bekannt gemacht worden.

Essen (Oldb.), den 07.05.2012

                                                                               ..................................................
                                                                                              Bürgermeister

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet durch das:

Büro für Stadtplanung, Gieselmann und Müller GmbH
Eschenplatz 2  ,  26129 Oldenburg  ,  Tel.: 0441 - 59 36 55

Oldenburg, den 07.05.2012

                                                                               ..................................................

Amtssiegel

Diesem Plan liegen Angaben des amtlichen Vermessungswesens zugrunde. Die Verwertung für
nichteigene oder wirtschaftliche Zwecke und die öffentliche Wiedergabe ist nur mit Erlaubnis der
zuständigen Vermessungs- und Katasterbehörde zulässig (§ 5 des Niedersächsischen Gesetzes über
das amtliche Vermessungswesen vom 12.12.2002, Nds.GVBI. 2003, Seite 5).

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich
bedeutsamen  baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach

(Stand vom 23.06.2011).
Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. Die
Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Cloppenburg, den 18.07.2012

DIPL. ING. WERNER TIMMEN
(OEFFENTL. BEST. VERM.-ING.) ..............................................................

Kartengrundlage: Auszug aus der automatisierten Liegenschaftskarte

Landkreis: Cloppenburg
Gemeinde: Essen Flur: 44
Gemarkung: Essen Maßstab: 1 : 1000

  Bebauungsplan Nr. 22 c

" Gewerbegebiet Osteressen "

mit örtlicher Bauvorschrift

L.S. gez.  Kettmann

L.S. gez.  Kettmann

L.S. gez.  Kettmann

L.S. gez.  Kettmann

L.S.

gez.  Timmen

M.  1  :  1000

 
GEMEINDE

(OLDENBURG)

                                            Präambel

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und der §§ 56, 97
und 98 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) und des § 58 des Niedersächsischen
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), hat der Rat der Gemeinde Essen (Oldb.)
diesen Bebauungsplan Nr. 22 c " Gewerbegebiet Osteressen ", bestehend aus der
Planzeichnung und den nebenstehenden textlichen Festsetzungen, sowie der folgenden
örtlichen Bauvorschrift, als Satzung beschlossen.

Essen (Oldb.), den 07.05.2012

                                                                               ..................................................
                                                                                              Bürgermeister

Nicht überbaubare Grundstücksflächen  (s. textl. Fests. 1.5)

Gewerbegebiet 1 und 2  (s. textl. Fests. 1.1)GE 1

18,0m maximale Höhe baulicher Anlagen  (s. textl. Fests. 1.4)
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(s. textl. Fests. 1.8.1)
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1,6 GFZ Geschossflächenzahl als Höchstmaß

L Emissionskontingent (maximal zulässiger immissions-
wirksamer flächenbezogener Schallleistungspegel
tags / nachts gemessen in dB(A)/qm (gemäß DIN 45691)
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GFL Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu Gunsten der
Anlieger und Leitungsträger zu belastende Flächen

L Mit Leitungsrechten zu Gunsten der Leitungsträger zu
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Plangebiet

Flächen für Wald

GF Mit Geh- und Fahrrechten zu Gunsten der Anlieger
zu belastende Flächen

Sektor A Richtungssektor A (s. textl. Fests. 1.1)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

1. Textliche Festsetzungen:  (gemäß § 9 BauGB)

1.1 Immissionsschutz:
Im Gewerbegebiet (GE 1 und 2) sind nur Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zulässig, deren
Geräusche die in der Planzeichnung angegebenen Emissionskontingente L EK nach DIN
45691 (Dezember 2006) weder tags (6:00-22:00 Uhr) noch nachts (22:00-6:00 Uhr)
überschreiten.
Bezugsfläche für die Berechnung sind die überbaubaren und nicht überbaubaren Grund-
stücksflächen im Gewerbegebiet, ausgenommen die mit einem Pflanz- und Erhaltungsgebot
für Gehölze belegten Flächen. Ebenfalls nicht zur Bezugsfläche gehören die als öffentliche
Grünfläche oder Fläche für Wald festgesetzten Flächen.
Auf Verlangen der zuständigen Immissionsschutzbehörde ist die Einhaltung der fest-
gesetzten Emissionskontingente im jeweiligen Anlagenzulassungsverfahren durch
sachverständige Beurteilung nachzuweisen. Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach
DIN 45691 : 2006 - 12 , Abschnitt 5.
Die Emissionskontingente gelten auch dann als eingehalten, wenn der Beurteilungspegel
einer Anlage die Immissionsrichtwerte nach Ziffer 6.1 TA Lärm um mindestens 15 dB (A)
unterschreitet.
Für den Richtungssektor A sind, ausgehend vom Bezugspunkt mit den Gauß-Krüger-
Koordinaten x = 3429978, y = 5843907 folgende Emissionskontingentenerhöhungen
zulässig:
Richtungsabhängige Zusatzkontingente  tags und nachts in dB(A) für Sektor A
(im Uhrzeigersinn von 60 ° (ONO) bis 270 ° (W))
GE 1 + 4 dB (A) tags + 5 dB (A) nachts
GE 2 + 2 dB (A) tags + 5 dB (A) nachts

1.2 Vergnügungsstätten / Betriebswohnungen:
Im Gewerbegebiet (GE 1 und 2) werden die gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 3 BauNVO
ausnahmsweise zulässigen Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie
für Betriebsinhaber und Betriebsleiter und Vergnügungsstätten auf der Grundlage von
§ 1 Abs. 6 BauNVO ausgeschlossen.

1.3 Einzelhandelsbetriebe:
Auf der Grundlage von § 1 Abs. 5 und Abs. 9 BauNVO wird festgesetzt, dass im Gewerbe-
gebiet (GE 1 und 2) Lebensmitteleinzelhandelsbetriebe, ausgenommen Versandhandel und
Direktverkauf von im Gebiet hergestellten Produkten, die an den Endverbraucher verkaufen,
nicht zulässig sind.

1.4 Maximale Höhe baulicher Anlagen:
Der obere Bezugspunkt für die festgesetzte maximale Höhe der baulichen Anlagen (max. H)
ist der First oder bei Gebäuden mit einem Flachdach die Oberkante des Hauptgesimses.
Der untere Bezugspunkt für die festgesetzten Höhen ist die Fahrbahnachse der Straßen-
verkehrsfläche in der Mitte vor dem jeweiligen Baukörper.
Untergeordnete Nebenanlagen sowie Anlagen des Immissionsschutzes, wie z.B. Schorn-
steine, sind von der Höhenbeschränkung ausgenommen. Für solche Anlagen wird ein
Höchstwert von 50,0 m festgesetzt.

1.5 Nicht überbaubare Grundstücksflächen:
Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind bis zu einem Abstand von 5 m zur
Verkehrsfläche Garagen im Sinne des § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen i. S. d. § 14
BauNVO, soweit es sich um Gebäude handelt, nicht zulässig (s.a. Hinweis Nr. 3.2).
Auf den übrigen nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind die o.g. Anlagen zulässig, wo-
bei zu Anpflanzungsflächen mit Gebäuden ein Abstand von mindestens 2,0 m einzuhalten ist.
Die der Versorgung des Baugebiets mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser sowie zur
Ableitung von Abwasser dienenden Nebenanlagen (§ 14 Nr. 2 BauNVO) sind auf den nicht
überbaubaren Grundstücksflächen, ausgenommen im Schutzstreifen der Ferngasleitung
(s. Hinweis Nr. 3.2), zulässig.

1.6 Widmung von Verkehrsflächen:
Gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 6 Abs. 5 Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG) wird
bestimmt, dass die im Bebauungsplan festgesetzten öffentlichen Verkehrsflächen mit der
Verkehrsübergabe gewidmet sind, wenn die Voraussetzungen des § 6 Abs. 2 NStrG zu
diesem Zeitpunkt vorliegen.

1.7 Bedingung für die mit einem Geh- und Fahrrecht zu belastende Fläche:
Gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB gilt die Festsetzung der mit einem Geh- und Fahrrecht (GF)
im Osten des Plangebiets für die Anlieger zu belastende Fläche nur solange sie zur
Erschließung der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen erforderlich ist. Sie erlischt mit
Umsetzung einer gewerblichen Nutzung bei gleichzeitiger Aufgabe der landwirtschaftlichen
Nutzung auf den nördlich angeschlossenen Flächen.

1.8 Grünordnerische Festsetzungen gemäß § 9 i. V. m. § 1a BauGB:
1.8.1 Fläche zum Anpflanzen und Erhalten von Bäumen und Sträuchern:
Innerhalb der festgesetzten Flächen zum Anpflanzen und Erhalten von Bäumen und
Sträuchern sind die vorhandenen Laubgehölze zu erhalten und durch Pflanzen der Pflanz-
liste zu ergänzen. Zu pflanzen sind mindestens 4 Arten in Anteilen zu mindestens 10 %.
Als Anfangspflanzung ist je 1,5 qm ein Gehölz zu setzen. Abgängige Gehölze sind durch
entsprechende Neuanpflanzungen zu ersetzen.
Weiterhin zulässig sind naturnah gestaltete Entwässerungsmulden zum Sammeln und
Versickern von Regenwasser.
Pflanzliste:
Acer campestre (Feldahorn) Populus tremula (Zitterpappel)
Acer pseudoplatanus (Bergahorn) Quercus robur (Stieleiche)
Corylus avellana (Haselnuss) Rosa canina (Hundsrose)
Carpinus betula (Hainbuche) Rhamnus frangula (Faulbaum)
Crataegus monogyna (Eingriffliger Weißdorn) Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)
Cornus sanguinea (Blutroter Hartriegel) Sorbus aucuparia (Eberesche)
Cytisus scoparius (Besenginster) Tilia cordata (Winterlinde)
Prunus spinosa (Schlehdorn) Virburnum opulus (Gemeiner Schneeball)

1.8.2 Öffentliche Grünfläche - Regenrückhalteanlage:
Die öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung "Regenrückhalteanlage" dient der
Herstellung von Anlagen zur Regenrückhaltung bzw. -verdunstung. Das Regenrückhalte-
becken ist extensiv zu pflegen. Eine Befestigung ist auf das unbedingt notwendige Maß zu
reduzieren.

1.8.3 Eingriffsregelung - Zuordnung gemäß § 9 Abs. 1 a BauGB:
Der Bebauungsplan Nr. 22 c "Gewerbegebiet Osteressen" verursacht bei der Realisierung
durch Verkehrs- und Bauflächen Eingriffe in Natur und Landschaft, welche auszugleichen
sind.
Den Eingriffsflächen im Plangebiet werden an anderer Stelle - außerhalb des Geltungs-
bereiches dieses Bebauungsplanes - folgende Ausgleichsflächen zugeordnet:
Kompensationsfläche 1:   4.909 qm (Flächenpool im Bereich des Zusammenflusses von

 Essener Kanal und Lager Hase)
Kompensationsfläche 2: 22.198 qm (Flst. 80 der Flur 58, Gemarkung Essen)
Kompensationsfläche 3:   2.643 qm (Flst. 226/1 tlw. der Flur 10, Gemarkung Essen)
Kompensationsfläche 4:   8.079 qm (Flst. 165/76 tlw. und Flst. 166/76 der Flur 9,

 Gemarkung Essen)
Kompensationsfläche 5:   3.346 qm (Flst. 321/1 tlw. = 894 qm und Flst. 323/1 tlw.

 = 2.452 qm der Flur 38, Gemarkung Essen)
Kompensationsfläche 6: 18.454 qm (Flst. 32 tlw. der Flur 24, Gemarkung Essen)
Kompensationsfläche 7:      376 qm (Flst. 6 tlw. der Flur 8, Gemarkung Essen)

Kompensationsfläche 8: 22.013 qm (Flst. 31/1 tlw. und Flst. 35/1 tlw. der Flur 13,
 Gemeinde Cappeln)

2. Örtliche Bauvorschrift:  (gemäß § 56 NBauO)

2.1 Dach- und Oberflächenwasser:
Das nicht als Brauchwasser genutzte Dachflächenwasser und das sonstige auf den
Betriebsgrundstücken anfallende Oberflächenwasser ist auf den jeweiligen Grundstücken,
soweit möglich, oberflächig über eine bewachsene Bodenzone zu versickern.
Sofern eine vollständige Versickerung des Dach- und Oberflächenwassers auf den Grund-
stücken nicht möglich ist, kann das Oberflächenwasser, durch geeignete Maßnahmen (z.B.
Regenrückhalteanlage) auf den natürlichen Abfluss gedrosselt, in die öffentliche Regen-
wasserkanalisation eingeleitet werden.

3. Hinweise:

3.1 Aufhebung bestehender Festsetzungen:
Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 22 c "Gewerbegebiet Osteressen" treten für den
Geltungsbereich die entgegenstehenden Festsetzungen der folgenden Bebauungspläne
außer Kraft.
    Nr. 22 "Gewerbe- und Industriegebiet Osteressen", rechtskräftig seit dem 27.11.1992,
    Nr. 22 b "Gewerbegebiet Osteressen", rechtskräftig seit dem 15.03.2003,
    Nr. 22, 3. Änderung und Nr. 22 b, 1. Änderung "Gewerbe- und Industriegebiet
      Osteressen" rechtskräftig seit dem 17.11.2007,
    Nr. 27 "Gewerbegebiet Hülsenmoor", rechtskräftig seit dem 02.07.2005,
    Nr. 27, 1. Änderung "Gewerbegebiet Hülsenmoor", rechtskräftig seit dem 11.03.2010.

3.2 Hauptversorgungsleitung:
Erdgas-Transportleitung DN 200 PN 70
(Schutzstreifen von beidseitig 4 m zur Achse)

Im Bereich des Schutzstreifens dürfen weder tief wurzelnde Bäume noch Baulichkeiten
errichtet werden. Ein Befahren der Leitungstrasse mit schwerem Gerät muss im Vorfeld mit
dem Leitungsträger abgestimmt werden.

3.3 Bodenfunde:
Im Planbereich befinden sich teilweise Eschböden. Die Gemeinde wird vor Beginn jeglicher
Erdarbeiten in diesem Bereich in Abstimmung mit der unteren Denkmalschutzbehörde eine
archäologische Untersuchung (Prospektion) durchführen lassen.

Zu prospektierende Fläche gemäß Stellungnahmen des Landkreises Cloppen-
burg zum BBP Nr. 22 c vom 11.04.2011 bzw. 17.05.2011 und 05.03.2012

Sollten bei den weiteren Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das
können u a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige
Bodenverfärbungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht
werden, sind diese meldepflichtig und müssen der unteren Denkmalschutzbehörde des
Landkreises unverzüglich gemeldet werden.
Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter und der Unternehmer der Arbeiten.
Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von vier Werktagen nach Anzeige unver-
ändert zu lassen bzw. ist für ihren Schutz Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutz-
behörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet (§ 14 Abs. 1 und 2 Niedersächsisches
Denkmalschutzgesetz).

3.4 Verordnungen, Erlasse, Normen und Richtlinien:
Die den Festsetzungen zugrunde liegenden Vorschriften (Verordnungen, Erlasse, Normen
oder Richtlinien), dazu zählt in diesem Fall zum Beispiel:

DIN 45691 Geräuschkontingentierung - Dezember 2006,

können bei der Gemeinde Essen (Peterstraße 7, 49632 Essen (Oldb.)) eingesehen werden.

3.5 Artenschutz:
Das Fällen von Bäumen und die Bauflächenvorbereitungen dürfen nicht in der Brutzeit der
Vögel und in der Quartierzeit der Fledermäuse, d.h. nicht in der Zeit von Anfang März bis
Ende Oktober stattfinden.

GE 2


